
Praktika und Famulaturen sind grundsätzlich nur möglich, sofern 
ein ausreichender Impfschutz bzw. Immunität gegen Masern, 
Mumps, Röteln, Windpocken, Keuchhusten (Pertussis) und 
Hepatitis B besteht. 
Der Nachweis ist vor Beginn des Praktikums/der Famulatur 
durch Vorlage dieser ärztlichen Bescheinigung vorzulegen. 

Impfstatuskontrolle 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ärztliche Bescheinigung über den Impfstatus 
 
§ 23 a: Infektionsschutzgesetz (IfSG) zum Patientenschutz 
§ 20 Abs. 2 IfSG: Impfpflicht für Masern für > 1970 geboren: 2 dokumentierte Masernimpfungen erforderlich oder serologischer 
Antikörpernachweis 

 

Hiermit wird bestätigt, dass für 

 

 

.....................................................................................................  ................................................ 
Name, Vorname        Geburtsdatum 

folgender Infektionsschutz besteht: 

1. Hepatitis B: 
  ja nein 

 Grundimmunisierung ist erfolgt   

oder    

 Serologischer Schutznachweis liegt vor (Anti-Hbs AK > 100 U/l)   

 

2. Masern/Mumps/Röteln: 
  ja nein 

 Mindestens zwei Impfungen sind erfolgt   

oder    

 Serologischer Nachweis eines Schutzes liegt vor   

 

3. Windpocken: 
  ja nein 

 Zwei Impfungen sind erfolgt   

oder    

 Serologischer Nachweis eines Schutzes liegt vor   

oder    

 Laut Eigenanamnese an Windpocken erkrankt   

 

4. Polio/Tetanus/Diphterie/Pertussis: 
 ja nein 

Grundimmunisierung Polio ist erfolgt   

   

Grundimmunisierung Tetanus/Diphterie/Pertussis ist erfolgt   

   

Impfung gegen Tetanus/Diphterie/Pertussis innerhalb der letzten 10 Jahre ist erfolgt   

   

Impfung gegen Polio/Tetanus/Diphterie/Pertussis innerhalb der letzten 10 Jahre ist erfolgt   

 

 

 

...................................................      ....................................................      .............................................. 
Ort, Datum           Unterschrift Ärztin*Arzt    Stempel Ärztin*Arzt 


